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Änderung des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz

Auswirkungen auf Schulen in freier Trägerschaft

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Seehofer,

mit großer Freude entnehme ich Ihren Reden und Publikationen immer wieder, dass auch für Sie und die Bayrische Staatsregierung trotz der angespannten Haushaltslage die Themen Bildung und Chancengleichheit oberste Priorität haben. Denn dieses sind Investitionen in die Zukunft unseres Landes! Sehr gefreut hat mich auch die Aussage im Koalitionsvertrag, dass die Finanzierung der Privatschulen verbessert und vereinfacht werden soll, denn die Schulen in freier Trägerschaft sind ja ein in der Bayerischen Verfassung festgelegter Bestandteil und seit Jahren eine Bereicherung der Bayerischen Bildungslandschaft.

Leider muss ich nun feststellen, dass durch die Änderungen im Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz genau das Gegenteil umgesetzt werden soll. Neben einigen sicherlich notwendigen Regelungen wird auch das Schulfinanzierungsgesetz dahin gehend geändert, dass es die Existenz vieler Schulen in freier Trägerschaft gefährdet. Und das kann doch, auch im Hinblick auf den Koalitionsvertrag, nicht im Sinne der Bayerischen Staatsregierung sein!

Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen nur zwei Bereiche aufzeige, bei denen unter dem Deckmantel der Gleichbehandlung unterschiedlicher Schularten neue und ungerechte Un-Gleichbeahndlungen eingeführt werden.

Stichtagsregelung

Die Einführung eines Stichtages zur Berechnung der Zuschüsse an Schulen in privater Trägerschaft ist durchaus sinnvoll. Leider wird bei den Volksschulen nun der gleiche Stichtag (1.10. des Vorjahres) wie bei Realschulen und Gymnasien angesetzt, aber bei diesen Schularten werden die Lehrerstunden pro Kalenderjahr zugewiesen. Bei Volksschulen werden sie pro Schuljahr zugewiesen und im Gesetzesentwurf wird das auch nicht geändert. Das bedeutet, dass die Gymnasien und Realschulen wenigstens während 8 Monaten des Jahres die tatsächlichen Schülerzahlen als Grundlage für die Lehrerstundenzuweisung haben, erst ab September, mit Beginn des neuen Schuljahres, hinken die Zahlen den Tatsachen hinterher. Bei den Volksschulen allerdings ist während des vollen Schuljahres die Basis des Vorjahres maßgeblich, also während 12 Monaten im Gegensatz zu 4 Monaten bei Gymnasien und Realschulen. Sie werden verstehen, dass ich das als massive Schlechterstellung ansehe und nicht als Vereinheitlichung. Gerade für Schulen, die wachsen ist diese Regelung beinahe als Dolchstoss anzusehen! So muss z.B. eine Grundschule, die jedes Jahr eine Klasse mehr einrichtet, insgesamt rund 140.000 Euro Personalkosen selber tragen, bei einer Volksschule mit 10 Klassen sind es rund 375.000 Euro, die gar nicht refinanziert werden.
Pauschalierung der Lehrerwochenstunden

Durch die Pauschalierung – die ich im Grundsatz für gut befinde – werden Schulen in freier Trägerschaft Anrechnungsstunden beispielsweise für Schulleitung und Systembetreuer entzogen, auch die Verwaltungskraft wird nicht mehr bezuschusst. Bei den neu geschaffenen Schulverbünden werden die Zuschüsse auch pauschal ermittelt, aber mit dem Unterschied, dass hier die Anrechnungsstunden erhalten bleiben. Auch das ist eine deutliche Schlechterstellung!

Neben diesen beiden Punkten gäbe es noch weitere, die ebenfalls eine Schlechterstellung der Schulen in freier Trägerschaft sind. Für unsere Schule bedeuten die Änderungen im Schulfinanzierungsgesetz, dass pro Schulplatz eine Schulgelderhöhung im Bereich von 10 bis 20 % notwendig sein wird um die bisherige Unterrichts-Qualität zu erhalten. Gerade auf dem Hintergrund des eben veröffentlichten Bildungsvergleiches, in dem Bayerische Schüler sehr gut abgeschnitten haben, sollte doch ermöglicht werden, dass für Eltern der gewünschte Bildungsweg ihrer Kinder finanziell tragbar ist. Ansonsten wird der in diesem Bericht erwähnte Trend, dass gute Bildung in Bayern vom Einkommen der Eltern abhängt, immer weiter verstärkt!

Auswirkungen der Jahrgangsmischung

Das Schulkonzept der Montessori-Schulen baut auf altergemischte Klassen. Die bevorzugte Mischung der Jahrgangsstufen 1-3, 4-6, 7-9/10 wird durch die Änderungen im BayEUG leider unmöglich, denn durch die organisatorische Trennung von Grund- und Hauptschule ist das Mischen über unterschiedliche Schularten untersagt. In der Sitzung des Bildungsausschusses wurde von Herrn Eisenreich mehrmals darauf hingewiesen, dass die organisatorische Trennung der Schularten keinen Einfluss auf das Schulkonzept der Montessori-Schulen hat, was ja durchaus positiv zu werten wäre, wenn er nicht verschwiegen hätte, dass die Schulen, die die vorher genannte Altermischung praktizieren, dann als Ergänzungs- und nicht mehr als Ersatzschulen gelten und damit keinerlei staatliche Zuschüsse mehr erhalten.

Gerade durch diese Regelung kann der Eindruck entstehen, dass Montessori-Schulen aus der bayerischen Bildungslandschaft verdrängt werden sollen. Der stetig steigende Bedarf an Montessori-Schulen zeigt aber, dass viele Eltern (und damit auch viele Wähler) für ihre Kinder diesen Bildungsweg einschlagen wollen.

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, wir wollen keine Besserstellung unserer Schule gegenüber anderen, aber wir wollen die Gleichbehandlung, die mit der Einführung dieser Änderungen immer wieder beschworen wird, auch wirklich bekommen!

In der Hoffnung, dass Sie meine Meinung teilen, verbleibe ich

Mit freundlichen Grüßen

